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Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem [→] Versicherungsnehmer und uns. Wenn Sie 
die Versicherung beantragt haben, sind Sie Versicherungsnehmer und unser Vertragspartner. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen Sie als Versicherungsnehmer. Wir verwenden nur die männ-
liche Schreibweise. Damit meinen wir gleichermaßen alle Geschlechter. Der Text wird dadurch übersichtlicher 
und verständlicher. 

Wichtiger Hinweis: Damit Sie die Bedingungen leichter verstehen können, erklären wir Fachbegriffe im Anhang. 
Alle Fachbegriffe, die wir dort erklären, haben wir mit dem Zeichen [→] gekennzeichnet. 

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 

 

A. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN 

§ 1 Wie funktioniert Ihre fondsgebundene Rente? 

(1) Bei dieser fondsgebundenen Rente – auch Fonds-
rente genannt – können Sie selbst bestimmen, in wel-
che Fonds Ihr einmaliger Beitrag und Ihre Zuzahlungen 
angelegt werden sollen. Für den Kauf von [→] 
Fondsanteilen zahlen Sie keinen [→] Ausgabeauf-
schlag. Mehr zur Fondsauswahl finden Sie in § 17. Aus 
den Fondsanteilen und den [→] Überschüssen bilden 
wir das [→] Fondsguthaben. Dies nennen wir kurz Gut-
haben. 

Zum Rentenbeginn legen wir Ihr Guthaben komplett 
im [→] klassischen Vermögen an. Wenn Sie zum Ren-
tenbeginn eine einmalige Auszahlung erhalten, ziehen 
wir diese von Ihrem Guthaben ab. 

Mehr zu den Leistungen finden Sie in Abschnitt B. Ihre 
persönlichen Daten zum Vertrag finden Sie in Ihrem 
[→] Versicherungsschein. Persönliche Daten zum Ver-
trag sind zum Beispiel der Beginn des Vertrags und der 
Rentenbeginn. 

(2) Niemand kann die Wertentwicklung der Fonds 
voraussehen. Daher können wir vor Rentenbeginn 
die Höhe des Guthabens und der künftigen Rente 
nicht garantieren. Steigen die Kurse, haben Sie die 
Chance, einen Wertzuwachs zu erzielen. Fallen die 
Kurse, tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko der 
Wertminderung bis hin zum Totalverlust. Bei 
Fonds, die nicht in Euro geführt werden, können 
Schwankungen der Währungskurse Ihr Guthaben 
zusätzlich beeinflussen. 

§ 2 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Der Vertrag kommt zwischen Ihnen und uns zustande, 
wenn: 

– wir Ihren Antrag durch eine Annahmeerklärung an-
nehmen oder 

– Sie unser Angebot durch eine Annahmeerklärung in 
[→] Schriftform annehmen. 

Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Versicherungsschutz. 
Wenn im [→] Versicherungsschein ein späterer Zeit-
punkt als Beginn des Vertrags genannt ist, beginnt Ihr 
Versicherungsschutz zu diesem späteren Zeitpunkt. 

Bitte beachten Sie: Sie haben nur dann Versicherungs-
schutz, wenn Sie den einmaligen Beitrag rechtzeitig be-
zahlen. Mehr dazu finden Sie in § 12 und § 13. 

§ 3 Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie 
müssen Mitteilungen erfolgen? 

(1) Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland. 

(2) Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen in [→] 
Textform erfolgen, sonst müssen diese nicht beachtet 
werden. Nach Ihrem Tod dürfen wir unsere [→] Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken: 

– den [→] Begünstigten oder 

– den Inhaber des [→] Versicherungsscheins, wenn 
ein Begünstigter nicht vorhanden ist oder wir seinen 
Aufenthalt nicht ermitteln können oder 

– eine von Ihnen bevollmächtigte Person. 

Angaben zum steuerlichen Status 

(3) Wir sind gesetzlich verpflichtet, Informationen über 
Ihren steuerlichen Status zu erheben und in bestimmten 
Fällen zu melden. Dazu zählen: 

– Ihre ausländische Steueridentifikationsnummer, 

– Ihr Geburtsdatum und -ort sowie 

– Ihr ständiger Wohnsitz. 

Sie sind dazu verpflichtet, die notwendigen Informati-
onen 

– bei Abschluss des Vertrags, 

– bei relevanten Änderungen nach Abschluss des 
Vertrags oder 

– auf unsere Nachfrage 

mitzuteilen. 



Seite 4 von 18 

Wenn Sie außerhalb Deutschlands [→] steuerlich an-
sässig sind, sind wir verpflichtet, eine Meldung an die 
zuständige Steuerbehörde abzugeben. 

Bitte beachten Sie: Diese Meldepflicht gilt auch dann, 
wenn wir von Ihnen die notwendigen Angaben nicht 
erhalten haben. 

§ 4 Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre An-
schrift oder Ihr Name ändert? 

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies 
[→] unverzüglich mitteilen. Tun Sie dies nicht, kann 
dies in folgendem Fall nachteilig für Sie sein: Wir sen-
den Ihnen [→] Erklärungen zum Vertrag mit einge-
schriebenem Brief an Ihre letzte uns bekannte An-
schrift. Drei Tage danach gilt die Erklärung als bei 
Ihnen zugegangen. Dasselbe gilt, wenn Sie Ihren Na-
men ändern. 

Wenn Sie planen, sich längere Zeit im Ausland aufzu-
halten, benennen Sie uns bitte einen Bevollmächtigten. 
An diesen Bevollmächtigten werden wir dann unsere 
an Sie gerichteten Erklärungen senden. 

§ 5 Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen? 

(1) Sie können eine Klage gegen uns erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks: 

– in dem wir unseren Sitz haben, 

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder 

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie kei-
nen festen Wohnsitz haben. 

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist auch das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat. 

(2) Wir können eine Klage gegen Sie erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks: 

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder 

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie kei-
nen festen Wohnsitz haben. 

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk die juristische Person ihren 
Sitz oder ihre Niederlassung hat. 

(3) Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder bei [→] juristischen Personen den Sitz 
ins Ausland verlegen, sind für Klagen die deutschen 
Gerichte zuständig. 

B. LEISTUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN 

§ 6 Wie berechnen wir Ihre Rente? 

(1) Wenn der [→] Versicherte den Tag des Rentenbe-
ginns mittags um 12:00 Uhr erlebt, zahlen wir eine le-
benslange Rente. Wir zahlen die Rente jeweils monat-
lich im Voraus. Sie können auch mit uns vereinbaren, 
dass wir die Rente wie folgt zahlen: 

– vierteljährlich, 

– halbjährlich oder 

– jährlich im Voraus. 

(2) Bei Abschluss des Vertrags können Sie mit uns ver-
einbaren, dass die Rente jedes Jahr garantiert steigt. 
Dann erhöht sich die Rente jährlich um einen Prozent-
satz zwischen 1 % und 3 %. Die Höhe des Prozentsat-
zes können Sie wählen.  

(3) Wir berechnen Ihre Rente zum Rentenbeginn aus 
Ihrem Guthaben. Dafür verwenden wir die [→] Rech-
nungsgrundlagen, die bei Rentenbeginn gelten. Diese 
nennen wir Rente nach neuen Rechnungsgrundlagen. 

Bitte beachten Sie: Wir berechnen die Rente mindes-
tens mit den [→] garantierten Rentenfaktoren. Für das 
Guthaben aus dem einmaligen Beitrag gilt der garan-
tierte Rentenfaktor bei Abschluss des Vertrags. Für 
Guthaben aus Zuzahlungen können abweichende ga-
rantierte Rentenfaktoren gelten (siehe § 14). Sie finden 
die garantierten Rentenfaktoren in Ihrem [→] Versi-
cherungsschein und den jeweiligen Nachträgen. Die 
Rente ist für die gesamte Dauer garantiert und kann 
nicht sinken. 

Wenn Sie den Rentenbeginn um mehr als fünf Jahre 
vorverlegen, ermitteln wir die Rente nach neuen Rech-
nungsgrundlagen. 

Wenn die berechnete Rente niedriger ist als 
200 EUR im Jahr, gilt: Sie erhalten statt der Rente 
eine einmalige Auszahlung.  

Wenn die berechnete Rente höher ist als 
120.000 EUR im Jahr, gilt: Sie erhalten statt der 
darüber hinausgehenden Rente eine einmalige Aus-
zahlung. Das bedeutet: Die Rente ist zum Rentenbe-
ginn auf höchstens 120.000 EUR im Jahr begrenzt. 
Die Leistungen aus den [→] Überschüssen nach 
Rentenbeginn (siehe § 9 Absatz 6) zählen nicht 
dazu. 

§ 7 Was gilt für eine einmalige Auszahlung statt 
der Rente? 

Zum Rentenbeginn können Sie statt einer lebenslangen 
Rente eine einmalige Auszahlung wählen. Sie müssen 
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uns dies innerhalb der letzten sechs Monate vor Ren-
tenbeginn mitteilen. Es müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein: 

– Wir haben Ihre Mitteilung vor Rentenbeginn erhal-
ten. 

– Der [→] Versicherte erlebt den Rentenbeginn. 

Sie können auch wählen, dass wir nur für einen Teil der 
Rente einen einmaligen Betrag auszahlen. Hierfür gel-
ten folgende Regelungen: 

– Die Auszahlung muss mindestens 500 EUR betra-
gen. 

– Nach der Auszahlung muss die verbleibende Rente 
mindestens 200 EUR im Jahr betragen. 

§ 8 Was leisten wir, wenn der Versicherte stirbt? 

Wenn der [→] Versicherte vor Rentenbeginn stirbt, 
zahlen wir das gesamte Guthaben aus und der Vertrag 
endet.  

Wenn der Versicherte nach Rentenbeginn stirbt, zahlen 
wir während der [→] Rentengarantiezeit eine Rente. 
Auf Wunsch können wir statt der Rente auch einen ein-
maligen Betrag auszahlen. Die Höhe dieses Betrags 
ergibt sich aus dem [→] Barwert der noch nicht gezahl-
ten Renten bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Dafür 
verwenden wir die bei Rentenbeginn geltenden [→] 
Rechnungsgrundlagen. Wenn bei Tod des Versicherten 
die Rente mit den [→] garantierten Rentenfaktoren hö-
her ist als nach neuen Rechnungsgrundlagen, gilt: Wir 
verwenden für den Barwert die Rechnungsgrundlagen, 
die wir für die garantierten Rentenfaktoren berücksich-
tigt haben. 

Wenn der Versicherte nach Ende der Rentengarantie-
zeit stirbt, leisten wir nicht. Der Vertrag endet dann. 

C. ÜBERSCHÜSSE UND BEWERTUNGSRE-
SERVEN 

§ 9 Wie erhöhen sich die Leistungen durch Über-
schüsse und Bewertungsreserven? 

(1) Wir beteiligen Sie an den [→] Überschüssen und 
[→] Bewertungsreserven. Dies erfolgt so, wie im Ge-
setz vorgesehen. Den genauen Wortlaut der Gesetze 
und Verordnungen finden Sie auf folgender Seite im 
Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

In diesem Paragrafen erläutern wir Ihnen, wie 

– Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen, 

– wir diese ermitteln und 

– wir Sie an diesen beteiligen. 

Wir veröffentlichen die Überschusssätze und die Betei-
ligung an den Bewertungsreserven jährlich im Ge-
schäftsbericht. Wie hoch Ihre [→] Überschussanteile 
tatsächlich sind, können Sie unseren jährlichen Mittei-
lungen entnehmen. 

Bitte beachten Sie: Ob und in welcher Höhe wir Sie 
an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen, 
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese können wir nicht 
vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt 
unter anderem daran, dass Verträge in der Regel über 
eine lange Zeit laufen. Außerdem wissen wir nicht, wie 
sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwickeln. Wichtig 
ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten 
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob 
und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und 
Bewertungsreserven beteiligen. 

Beispiel: Wenn unsere [→] Versicherten älter werden 
als angenommen, zahlen wir Renten im Durchschnitt 
über einen längeren Zeitraum aus. Die Folge ist: Wir 
müssen unsere [→] Rückstellungen erhöhen, um die 
zusätzlichen Renten sicher zahlen zu können. Hierfür 
können wir künftige Überschussanteile streichen oder 
teilweise kürzen.  

Entstehen von Überschüssen 

(2) [→] Überschüsse können wie folgt entstehen: 

– aus Kapitalerträgen  
Wir legen das Guthaben ab Rentenbeginn in unse-
rem [→] klassischen Vermögen an. Daraus entste-
hen Kapitalerträge. Dies sind zum Beispiel Zinsen, 
Mieterträge oder Dividenden. Von diesen Erträgen 
ziehen wir die Aufwendungen ab, die wir hierfür ge-
leistet haben. An den verbleibenden Erträgen betei-
ligen wir die [→] Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit derzeit zu mindestens 90 %. Daraus finan-
zieren wir zunächst den Betrag, den wir für unsere 
zugesagten Zinsen zurückstellen. Dies erfolgt in den 
gesetzlich vorgeschriebenen [→] Rückstellungen 
für die garantierten Leistungen. Die erforderliche 
Höhe des zurückzustellenden Betrags ermitteln wir 
nach den Vorschriften der Deckungsrückstellungs-
verordnung. Den genauen Wortlaut dieser Verord-
nung finden Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 
Den verbleibenden Betrag verwenden wir, um un-
sere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an 
den Überschüssen zu beteiligen.  
Bitte beachten Sie: Reichen die gesamten Nettoer-
träge nicht für die erforderliche Rückstellung aus, 
gilt Folgendes: Wir vermindern die Beteiligung am 
Risikoergebnis und am übrigen Ergebnis um diesen 
Fehlbetrag. Im schlechtesten Fall sinken diese Be-
teiligungen auf Null. 

http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
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– aus dem Risikoergebnis  
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, 
wenn die [→] Versicherten kürzer leben, als wir an-
genommen haben. Da wir dann weniger Renten zah-
len müssen als vorher berechnet, entstehen Über-
schüsse. An diesen Überschüssen beteiligen wir die 
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu 
mindestens 90 %. 

– aus dem übrigen Ergebnis  
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum 
Beispiel entstehen, 

– wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher 
angenommen haben oder 

– wenn wir Erträge aus dem Stornoergebnis erzie-
len. 

Am übrigen Ergebnis beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu mindes-
tens 50 %. 

Die genannten Prozentsätze gelten für die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Sie selbst haben 
keinen Anspruch darauf, dass wir Sie in einer be-
stimmten Höhe an den Überschüssen beteiligen. 

Diese Regelungen sind durch die Mindestzuführungs-
verordnung vorgeschrieben. Sie können durch eine 
neue Verordnung geändert oder neu festgelegt werden. 
Den genauen Wortlaut der Mindestzuführungsverord-
nung finden Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

Beteiligung an den Überschüssen 

(3) Die auf die [→] Versicherungsnehmer entfallenden 
[→] Überschüsse können wir auf zwei Arten zuweisen: 
Einen Teil der Überschüsse können wir Verträgen im 
selben Jahr zuteilen. Damit erhöhen wir die Guthaben 
oder vermindern die Beiträge für diese Versicherungs-
nehmer. Den anderen Teil führen wir der sogenannten 
[→] Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu. Wir 
bilden und verwenden die Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung so wie im Gesetz vorgesehen. Hier sind 
auch die Ausnahmefälle genannt, in denen die Auf-
sichtsbehörde zustimmen muss (siehe § 140 Absatz 1 
Versicherungsaufsichtsgesetz). Den genauen Wortlaut 
des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen 
unterschiedlich zum Überschuss bei. Wir haben des-
halb gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Bestandsgruppen unterscheiden 
sich nach der verschiedenen Art des Risikos, das je-
weils versichert ist. Dies kann zum Beispiel das Risiko 
der Langlebigkeit sein. Wir verteilen den Überschuss 

auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung 
richtet sich danach, in welchem Umfang die Bestands-
gruppen zur Entstehung des Überschusses beigetragen 
haben.  

Wie hoch die [→] Überschussanteile sind, schlägt der 
[→] Verantwortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand 
vor. Der Vorstand legt dann die Anteile fest. Wir ver-
öffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die 
Überschussbeteiligung geregelt ist und wie hoch die 
[→] Überschusssätze sind. Den Geschäftsbericht fin-
den Sie im Internet unter www.alte-leipziger.de. 

Bewertungsreserven 

(4) Da Sie vor Rentenbeginn direkt an der Wertent-
wicklung der gewählten Fonds beteiligt sind, entstehen 
in diesem Zeitraum keine [→] Bewertungsreserven. 
Zum Rentenbeginn legen wir Ihr Guthaben komplett 
im [→] klassischen Vermögen an. Damit können ab 
Rentenbeginn Bewertungsreserven entstehen, an denen 
wir Sie beteiligen. Dies geschieht, indem wir die lau-
fenden [→] Überschussanteile erhöhen. Wir ermitteln 
und verteilen die Bewertungsreserven so, wie im Ge-
setz vorgesehen (siehe § 153 Versicherungsvertragsge-
setz). Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie 
auf folgender Seite im Internet:  
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

Bitte beachten Sie: Die Höhe der Bewertungsreserven 
hängt davon ab, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln. 
Weil die Kapitalmärkte schwanken, kann Ihre Beteili-
gung höher oder niedriger ausfallen. Sie kann sogar 
ganz entfallen. Auch aufsichtsrechtliche Regelungen 
können dazu führen, dass die Beteiligung an den Be-
wertungsreserven ganz oder teilweise entfällt. 

Überschüsse vor Rentenbeginn 

(5) Sie erhalten zu Beginn eines jeden Monats laufende 
[→] Überschussanteile. Dadurch erhöht sich Ihr Gut-
haben. 

Wir berechnen die laufenden Überschussanteile in Pro-
zent des Guthabens jedes Fonds am Ende des vorheri-
gen Monats. Die Höhe der Prozentsätze unterscheidet 
sich von Fonds zu Fonds. Bitte beachten Sie: Fonds-
gesellschaften erstatten uns die laufenden Kosten eines 
Fonds teilweise zurück. Auf Basis dieser Rückerstat-
tungen legen wir den laufenden Überschussanteil fest. 
Dieser ist bei vielen Fonds auch Null. Die laufenden 
Überschussanteile vermindern die tatsächlichen Fonds-
kosten. Wie hoch die Fondskosten sind, finden Sie in 
dem Fondsporträt des jeweiligen Fonds oder auf unse-
rer Internetseite  
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen. 

http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.alte-leipziger.de/
http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.alte-leipziger.de/fondsinformationen
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Da Sie direkt an der Wertentwicklung der gewählten 
Fonds beteiligt sind, fallen keine Überschussanteile aus 
Kapitalerträgen an. 

Überschüsse nach Rentenbeginn 

(6) Wir berechnen die laufenden [→] Überschussan-
teile jährlich in Prozent des im [→] klassischen Vermö-
gen angelegten Guthabens. Wir ermitteln und verwen-
den die Überschussanteile entsprechend dem Weg, auf 
dem wir die Rente berechnet haben (siehe § 6 Ab-
satz 3): 

− Wenn die Rente nach neuen Rechnungsgrundlagen 
höher ist als die Rente nach [→] garantiertem Ren-
tenfaktor, gilt: Wir berechnen die laufenden Über-
schussanteile mit den [→] Rechnungsgrundlagen, 
die bei Rentenbeginn gelten. Für das Guthaben gel-
ten die gleichen Rechnungsgrundlagen. 

− Wenn die Rente nach garantiertem Rentenfaktor hö-
her ist als die Rente nach neuen Rechnungsgrundla-
gen, gilt: 

− Zu Rentenbeginn verrenten wir einen Teil Ihres 
Guthabens mit den Rechnungsgrundlagen, die 
bei Rentenbeginn gelten. 

− Den anderen Teil Ihres Guthabens verrenten wir 
mit den Rechnungsgrundlagen, mit denen wir 
die Rente nach garantiertem Rentenfaktor ermit-
telt haben. 

Wir teilen das Guthaben so auf, dass die Summe der 
Teilrenten der Rente nach garantiertem Rentenfak-
tor entspricht. Die Teilrenten erhöhen wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen. Die Höhe der [→] 
Überschusssätze legen wir für jede Teilrente ent-
sprechend der verwendeten Rechnungsgrundlagen 
getrennt fest. Für das Guthaben jedes Teils gelten 
die jeweils oben beschriebenen Rechnungsgrundla-
gen. 

Sie können bei Abschluss des Vertrags entscheiden, 
wie wir die jährlichen Überschussanteile verwenden. 
Sie können zwischen folgenden Formen wählen: 

– Rentenzuwachs 

– Bonusrente oder 

– wachsende Bonusrente. 

Wir berechnen diese Leistungen mit den Rechnungs-
grundlagen, die bei Rentenbeginn gelten. 

Bitte beachten Sie: 

– Wenn Sie nichts anderes beantragen, erhalten Sie ei-
nen Rentenzuwachs. 

– Wenn Sie vereinbart haben, dass die Rente garan-
tiert steigt, können Sie keine (wachsende) Bonus-
rente wählen. 

– Eine garantierte Steigerung der Rente gilt auch für 
die Rente aus Überschussanteilen. 

Rentenzuwachs:  
Wenn Sie den Rentenzuwachs wählen, verwenden wir 
die jährlichen Überschussanteile für zusätzliche le-
benslange Renten. Dadurch steigt die Rente jedes Jahr 
zum Beginn eines neuen [→] Versicherungsjahrs. Wie 
stark die Rente steigt, hängt von den für das jeweilige 
Jahr festgelegten [→] Überschusssätzen ab. Diese ste-
hen nicht im Voraus fest. Daher können wir nicht ga-
rantieren, ob und wie stark eine Rente steigt. Wenn Ihre 
Rente angestiegen ist, kann sie nicht mehr sinken. Da-
mit garantieren wir den erreichten Rentenzuwachs für 
die gesamte Rentendauer. 

Wenn der [→] Versicherte stirbt, zahlen wir den Ren-
tenzuwachs bis zum Ende der [→] Rentengarantiezeit. 
Auf Wunsch zahlen wir den Rentenzuwachs und die 
Rente als einmaligen Betrag aus. Wie wir diesen Betrag 
berechnen, finden Sie in § 8. Wenn der Versicherte 
nach Ende der Rentengarantiezeit stirbt, zahlen wir 
keine Leistungen aus. 

Wenn Sie den Vertrag kündigen, zahlen wir den [→] 
Rückkaufswert des erreichten Rentenzuwachses aus. 
Der Rückkaufswert ist so hoch wie die einmalige Leis-
tung aus dem Rentenzuwachs bei Tod des Versicher-
ten. Wenn darüber hinaus Guthaben vorhanden ist, zah-
len wir daraus eine lebenslange Rente. Wenn der Ver-
trag endet, weil die Mindestrente von 200 EUR im Jahr 
nicht erreicht wird, gilt: Wir zahlen das Guthaben aus, 
das wir für den Rentenzuwachs gebildet haben. 

Bonusrente und wachsende Bonusrente:  
Wenn Sie eine (wachsende) Bonusrente wählen, erhö-
hen wir die Rente um einen Bonus. Diesen berechnen 
wir aus den während der gesamten Rentendauer zu er-
wartenden Überschussanteilen. Solange sich die Höhe 
der Überschussanteile nicht ändert, bleibt die Höhe der 
zusätzlichen Bonusrente gleich. 

Bei der wachsenden Bonusrente beginnt die Rente mit 
einem etwas niedrigeren Bonus. Dafür steigt die ge-
samte Rente jedes Jahr jeweils zu Beginn eines neuen 
Versicherungsjahrs um den vereinbarten Prozentsatz. 
Um welchen Prozentsatz die Rente steigt, können Sie 
bei Abschluss des Vertrags wählen.  

Wir können nicht garantieren, wie hoch die Bonusrente 
ist. Auch den Steigerungssatz bei der wachsenden Bo-
nusrente können wir nicht garantieren. Die (wach-
sende) Bonusrente ändert sich, wenn wir die Über-
schusssätze neu festlegen. Wenn diese sinken, sinkt 
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auch der Bonus. Für die wachsende Bonusrente gilt 
Folgendes: 

– Wenn die Überschusssätze sinken, sinkt zuerst der 
Steigerungssatz und danach sinkt der Bonus. 

– Wenn die Überschusssätze steigen, bleibt der Stei-
gerungssatz gleich und der Bonus steigt. 

Wenn der Versicherte stirbt, zahlen wir die (wach-
sende) Bonusrente bis zum Ende der Rentengarantie-
zeit. Auf Wunsch zahlen wir die (wachsende) Bonus-
rente und die Rente als einmaligen Betrag aus. Wie wir 
diesen Betrag berechnen, finden Sie in § 8. Künftig zu 
erwartende Überschussanteile rechnen wir dabei nicht 
mit ein. Wenn der Versicherte nach Ende der Ren-
tengarantiezeit stirbt, zahlen wir keine Leistungen aus. 

Wenn Sie den Vertrag kündigen, zahlen wir den Rück-
kaufswert der (wachsenden) Bonusrente aus. Wenn 
darüber hinaus Guthaben vorhanden ist, zahlen wir da-
raus eine lebenslange Rente. Wenn der Vertrag endet, 
weil die Mindestrente von 200 EUR im Jahr nicht er-
reicht wird, gilt: Wir zahlen das Guthaben aus, das wir 
für die (wachsende) Bonusrente gebildet haben. 

D. AUSZAHLUNG VON LEISTUNGEN 

§ 10 Was müssen Sie beachten, wenn Leistungen 
fällig werden? 

(1) Wenn Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten 
möchten, benötigen wir von Ihnen folgende Unterla-
gen: 

– den [→] Versicherungsschein und 

– ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt des 
[→] Versicherten. 

(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung ein amtliches 
Zeugnis darüber verlangen, dass der [→] Versicherte 
noch lebt (Lebensbescheinigung). Die Kosten für die-
ses amtliche Zeugnis übernehmen wir. Wir werden die-
ses amtliche Zeugnis in der Regel jährlich verlangen. 

(3) Der Tod des [→] Versicherten muss uns [→] un-
verzüglich mitgeteilt werden. Zusätzlich muss uns eine 
amtliche Sterbeurkunde vorgelegt werden. Diese muss 
das Geburtsdatum und den Geburtsort des Versicherten 
enthalten. Wenn wir Renten nach dem Tod des Versi-
cherten zu viel ausgezahlt haben, muss uns der Emp-
fänger diese Renten zurückzahlen. 

(4) Wir können weitere Nachweise und Auskünfte ver-
langen, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kos-
ten hierfür trägt derjenige, der die Leistung bean-
sprucht. 

(5) Wenn wir die Unterlagen erhalten haben, prüfen wir 
Folgendes: 

– liegt ein [→] Versicherungsfall vor und 

– wie hoch sind die Leistungen. 

Erst wenn wir diese Prüfungen abgeschlossen haben, 
zahlen wir die Leistungen. Dafür müssen Sie die in den 
Absätzen 1 bis 4 genannten Pflichten erfüllt haben. 
Wenn Sie diese Pflichten verletzen, kann dies zur Folge 
haben, dass 

– sich unsere Leistungen verzögern oder 

– wir gar keine Leistungen zahlen. 

(6) Wenn wir Leistungen in Länder außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums auszahlen sollen, gilt: 
Der Empfänger trägt das Risiko, dass die Leistungen 
nicht ankommen. 

§ 11 Wer erhält die Leistungen? 

Benennung eines Begünstigten 

(1) Die Leistungen aus diesem Vertrag zahlen wir an 
den [→] Begünstigten. Wenn Sie keinen Begünstigten 
benennen, zahlen wir an Sie oder an Ihre Erben. 

Sie können den Begünstigten auf zwei Wegen benen-
nen oder ändern: 

1. Weg: Wenn Sie eine Person widerruflich als Begüns-
tigten benennen, können Sie diesen Begünstigten jeder-
zeit ändern. Dies können Sie tun, solange der [→] Ver-
sicherte lebt und wir noch keine Leistung ausgezahlt 
haben. Erklärungen können Sie uns gegenüber in [→] 
Textform abgeben. 

2. Weg: Wenn Sie eine Person sofort und unwiderruf-
lich als Begünstigten benennen, können Sie diesen Be-
günstigten nur noch unter folgenden Bedingungen än-
dern: 

– Sie müssen uns dies mitteilen und 

– der von Ihnen vorher benannte Begünstigte muss 
zustimmen. 

Diese Erklärungen erfordern die [→] Schriftform. 

Inhaber des Versicherungsscheins 

(2) Wir können die Leistung an jeden auszahlen, der 
uns den [→] Versicherungsschein vorlegt. Der Inhaber 
des Versicherungsscheins kann uns gegenüber auch 
alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen. 
Er gilt auch als bevollmächtigt, unsere [→] Erklärun-
gen zu empfangen. Wir müssen also nicht prüfen, ob 
der Inhaber des Versicherungsscheins dazu berechtigt 
ist. Wir dürfen aber verlangen, dass der Inhaber des 
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Versicherungsscheins uns seine Berechtigung nach-
weist. 

Wir müssen den Inhaber des Versicherungsscheins nur 
dann als berechtigt anerkennen, wenn uns der bisher 
Berechtigte informiert hat. 

Abtretung und Verpfändung 

(3) Sie können Rechte und Ansprüche aus dem Vertrag 
auch auf Dritte übertragen, also abtreten oder verpfän-
den. Dies setzt Folgendes voraus: 

– Rechte und Ansprüche sind übertragbar und 

– Sie zeigen uns an, dass Sie diese übertragen haben. 

E. BEITRÄGE UND KOSTEN 

§ 12 Wie müssen Sie den Beitrag zahlen? 

(1) Der einmalige Beitrag wird wie folgt fällig: 

– sofort nachdem wir den Vertrag mit Ihnen geschlos-
sen haben, 

– aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das 
Datum für den Beginn der Versicherung finden Sie 
im [→] Versicherungsschein. 

(2) Wir buchen den Beitrag zum Beginn der Versiche-
rung von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben. 
Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn 

– wir Ihren fälligen Beitrag einziehen konnten, 

– wir berechtigt sind, Ihren Beitrag einzuziehen und 

– Sie dem Einzug nicht widersprechen. 

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er 
dennoch als rechtzeitig bezahlt, wenn 

– Sie nicht dafür verantwortlich sind, dass wir Ihren 
Beitrag nicht einziehen konnten, 

– wir Sie aufgefordert haben zu zahlen und 

– Sie Ihren Beitrag [→] unverzüglich an uns überwei-
sen. 

§ 13 Was geschieht, wenn wir den Beitrag nicht 
rechtzeitig einziehen konnten? 

Wenn wir den Beitrag nicht rechtzeitig von Ihrem 
Konto einziehen konnten, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Wenn Sie für die verspätete Zahlung nicht 
verantwortlich sind, können wir nicht zurücktreten. Sie 
müssen uns aber nachweisen, dass Sie nicht verant-
wortlich sind. 

Wenn wir den Beitrag nicht rechtzeitig einziehen konn-
ten erbringen wir keine Leistungen. Über diese Folge 
müssen wir Sie in folgender Weise informieren: 

– durch eine gesonderte Mitteilung in [→] Textform 
oder 

– durch einen auffälligen Hinweis im [→] Versiche-
rungsschein. 

Wir müssen trotzdem leisten, wenn 

– wir Sie nicht in der beschriebenen Weise informiert 
haben oder 

– Sie nicht verantwortlich sind, dass wir den Beitrag 
nicht rechtzeitig einziehen konnten. Sie müssen uns 
aber nachweisen, dass Sie nicht verantwortlich sind. 

§ 14 Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlun-
gen leisten wollen? 

Sie können jederzeit vor Rentenbeginn zusätzliche Be-
träge einzahlen. Wir nennen diese zusätzlichen Beträge 
Zuzahlungen. Für Zuzahlungen gelten folgende Bedin-
gungen: 

– Eine Zuzahlung muss mindestens 500 EUR betra-
gen. 

– Alle Zuzahlungen dürfen zusammen mit dem ein-
maligen Beitrag höchstens 2,5 Mio. EUR betragen. 

– Wenn Sie Beträge aus dem Guthaben entnehmen 
(siehe § 23), können Sie diese später bis zur glei-
chen Höhe wieder zuzahlen. Diese Zuzahlungen 
werden nicht auf den maximalen Betrag von 
2,5 Mio. EUR angerechnet. 

Die Zuzahlungen rechnen wir wie folgt in [→] 
Fondsanteile um: mit dem Kurs vom ersten [→] Bör-
sentag, nachdem eine Zahlung bei uns eingegangen ist. 
Die Zuzahlung bewirkt, dass sich das Guthaben zum 
Beginn des nächsten Monats erhöht.  
Bitte beachten Sie: Für eine Zuzahlung gilt jeweils der 
aktuelle [→] garantierte Rentenfaktor zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Zuzahlung das Guthaben erhöht. 

Die Zuzahlung erhöht die von Ihnen bisher ausgewähl-
ten Fonds nach der festgelegten prozentualen Auftei-
lung. Sie können für Zuzahlungen auch andere Fonds 
benennen oder eine andere Aufteilung festlegen. 

§ 15 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag berück-
sichtigt? 

Die für Ihren Vertrag anfallenden Kosten stellen wir 
nicht gesondert in Rechnung, sondern haben sie bereits 
einkalkuliert. Die Kosten benötigen wir zum Beispiel 

– um Ihren Vertrag zu betreuen, solange Ihr Vertrag 
läuft und 
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– um Ihren Vertrag zu verwalten. 

Vor Rentenbeginn berechnen wir die monatlichen Kos-
ten in Prozent Ihres Guthabens zum Ende des vorheri-
gen Monats. Diese nennen wir guthabenbezogene Kos-
ten. 

Ab Rentenbeginn berechnen wir die Kosten in Prozent 
der gezahlten Renten. 

Den genauen Betrag der Kosten und der darin enthalte-
nen Verwaltungskosten finden Sie in den „Informatio-
nen über den Versicherungsvertrag“. 

Die Fondsgesellschaften erheben laufende Kosten für 
die Fonds in Prozent des Fondsguthabens. Diese Kos-
ten zahlen Sie nicht gesondert. Die Fondsgesellschaf-
ten entnehmen diese Kosten direkt dem Fondsgutha-
ben. Die Kosten sind bereits in der Wertentwicklung 
der Fonds berücksichtigt. 

§ 16 Welche Kosten können wir zusätzlich erhe-
ben? 

(1) Wenn Ihre Bank eine Lastschrift zurückgibt, erhe-
ben wir pauschale Kosten. Den genauen Betrag der zu-
sätzlichen Kosten finden Sie in den „Informationen 
über den Versicherungsvertrag“. 

(2) Die Höhe der zusätzlichen Kosten kann sich wäh-
rend der Vertragsdauer ändern. Sie richtet sich nach 
den Kosten, die bei uns durchschnittlich entstehen. Die 
aktuelle Höhe der zusätzlichen Kosten teilen wir Ihnen 
jederzeit gerne mit. Sie können uns nachweisen, dass in 
Ihrem Fall keine zusätzlichen Kosten entstanden sind. 
Dann entfallen diese. Sie können uns auch nachweisen, 
dass die zusätzlichen Kosten in Ihrem Fall niedriger 
sein müssen. Dann setzen wir diese herab. 

F. FONDSANLAGE UND WERTERMITT-
LUNG 

§ 17 Wie können Sie Ihre Fonds auswählen? 

(1) Sie können bis zu 20 Fonds aus unserer aktuellen 
Fondsauswahl wählen. Sie bestimmen ebenfalls die 
prozentuale Aufteilung der gewählten Fonds. Die aktu-
elle Fondsauswahl finden Sie auf unserer Internetseite 
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen. 

Diese Fondsauswahl umfasst Fonds aus verschiedenen 
Kategorien: Wir bieten derzeit Aktienfonds aus ver-
schiedenen Regionen oder zu bestimmten Themen. Au-
ßerdem gibt es Fonds aus anderen Kategorien: Zum 
Beispiel [→] vermögensverwaltende Fonds, [→] ETFs 
und [→] Rentenfonds. Neben den oben genannten 
Fonds bieten wir ebenfalls selbst gemanagte Strategie-
portfolios für die Fondsauswahl an. Für die Strategie-
portfolios bestimmen wir Folgendes: 

– Eine Strategie, nach der wir das Guthaben auf meh-
rere Fonds aufteilen, 

– die einzelnen Fonds, auf die wir das Guthaben auf-
teilen und 

– Änderungen der Strategie. Dies bedeutet, dass wir 
das Guthaben in neue Fonds oder mit einer neuen 
Aufteilung anlegen. 

(2) Shift: Mit einem Shift können Sie zwölf Mal im 
Jahr Guthaben kostenlos von einem Fonds auf einen 
anderen Fonds übertragen. Sie können das ganze Gut-
haben oder Teile davon übertragen. Mit einem Shift 
führen wir gleichzeitig einen Switch nach Absatz 3 
durch. Dadurch ändert sich ab Beginn des folgenden 
Monats Ihre Fondsauswahl und prozentuale Aufteilung 
für die Zukunft. Sie können dem gleichzeitigen Switch 
auch widersprechen.  
Bitte beachten Sie: Ihre Fondsauswahl darf insgesamt 
20 Fonds nicht übersteigen. 

(3) Switch: Mit einem Switch können Sie monatlich 
Ihre Fondsauswahl und die prozentuale Aufteilung kos-
tenlos ändern. Dies gilt für die Zukunft und ist für Sie 
kostenlos. Ein Switch ist frühestens zu Beginn des fol-
genden Monats möglich, nachdem Sie ihn beantragen. 
Die Anteileinheiten der bestehenden Fonds ändern sich 
dadurch nicht, sofern Sie keine Übertragung auf einen 
anderen Fonds (Shift) veranlassen. Die neue Fondsaus-
wahl und Aufteilung berücksichtigen wir bei künftigen 
Zuzahlungen. Sie können für Zuzahlungen trotzdem 
andere Fonds benennen oder eine andere Aufteilung 
festlegen. 

§ 18 Wann können wir einen Fonds austauschen? 

(1) Wir sind berechtigt, einen Fonds durch einen mög-
lichst gleichartigen anderen Fonds zu ersetzen. Voraus-
setzung dafür sind erhebliche Änderungen bei einem 
Fonds, die wir nicht beeinflussen können. 

Beispiele für erhebliche Änderungen sind: 

– Die Fondsgesellschaft schließt den Fonds oder löst 
ihn auf. 

– Die Fondsgesellschaft stellt den Kauf und Verkauf 
des Fonds ein. 

– Die Fondsgesellschaft erhöht oder erhebt nachträg-
lich Kosten. 

– Die Fondsgesellschaft ändert die Fristen für den 
Kauf oder Verkauf von Fonds. 

– Wir beenden unsere Zusammenarbeit mit der jewei-
ligen Fondsgesellschaft. 

Zu den erheblichen Änderungen zählt auch, wenn der 
Fonds Auswahlkriterien nicht mehr erfüllt, von denen 

http://www.alte-leipziger.de/fondsinformationen
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wir die Aufnahme in unsere Fondsauswahl abhängig 
machen. Dazu zählen zum Beispiel folgende Fälle:  

– Die Fondsgesellschaft ändert die Anlagestrategie ei-
nes Fonds erheblich. 

– Das Guthaben aller [→] Versicherungsnehmer in 
einem Fonds beträgt länger als sechs Monate weni-
ger als 100.000 EUR. 

– Ein Fonds hat sich erheblich schlechter entwickelt 
als der Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds. 

– Ein bedeutendes Ratingunternehmen wertet einen 
Fonds deutlich ab. 

(2) Wenn wir von dem in Absatz 1 genannten Recht 
Gebrauch machen, werden wir Sie darüber informie-
ren. Wir nennen Ihnen den Zeitpunkt des Austausches 
und den Ersatzfonds. Wir wählen den Ersatzfonds aus 
unserer aktuellen Fondsauswahl, der dem von Ihnen 
gewählten Fonds am ehesten entspricht. Sie entschei-
den selbst, ob Sie in diesen Fonds anlegen. Sie können 
auch einen anderen Fonds als Ersatz wählen. Dafür ha-
ben Sie sechs Wochen Zeit, nachdem Sie unsere Nach-
richt erhalten haben. Auch nach Ablauf der Frist kön-
nen Sie Ihr [→] Fondsguthaben kostenlos auf einen an-
deren Fonds übertragen. 

Wir informieren Sie auch, wenn sich sonst etwas bei 
den Fonds ändert. Zum Beispiel: Der Name oder die 
Anlagestrategie ändern sich. 

§ 19 Was bedeutet Rebalancing? 

Unterschiedliche Wertentwicklungen der gewählten 
Fonds führen ständig zu neuen Aufteilungen des Gut-
habens. Bei einem Rebalancing geschieht Folgendes: 
Wir stellen die von Ihnen gewählte prozentuale Auftei-
lung der gewählten Fonds jeweils zu Beginn eines [→] 
Versicherungsjahrs wieder her. Dies ist entweder die 
Aufteilung, die Sie im Antrag gewählt haben oder eine 
nachträglich geänderte Aufteilung nach einem Switch 
(siehe § 17 Absatz 3).  

Sie können das Rebalancing wählen, wenn Sie den 
Vertrag beantragen. Dies ist für Sie kostenlos. Das Re-
balancing führen wir nicht durch während eines An-
lauf- oder Ablaufmanagements (siehe § 20). Das Reba-
lancing ist nicht kombinierbar mit der intelligenten An-
lagesteuerung (siehe § 21). Sie können das Rebalan-
cing jederzeit für die Zukunft kündigen. 

§ 20 Was bedeutet das Anlauf- und Ablaufmanage-
ment? 

(1) Ziel des Anlaufmanagements ist es, die Risiken der 
Fondsanlage in den ersten Jahren des Vertrags zu min-
dern. Sie können das Anlaufmanagement wählen, wenn 

Sie den Vertrag beantragen. Dies ist für Sie kostenlos. 
In diesem Fall legen wir Ihr Guthaben in einen so ge-
nannten [→] Anlauf-Fonds an. Während des Anlauf-
managements schichten wir das Guthaben monatlich in 
die von Ihnen gewählten Fonds (siehe § 17) um. 

Für Zuzahlungen innerhalb der Phase des Anlaufmana-
gements gelten folgende Regelungen: 

– Wir führen auch für Zuzahlungen das Anlaufma-
nagement durch. 

– Wir teilen die Zuzahlungen so auf, wie Ihr aktuelles 
Guthaben auf den Anlauf-Fonds und Ihre ausge-
wählten Fonds aufgeteilt ist.  

– Das Ende des Anlaufmanagements ändert sich 
durch Zuzahlungen nicht. 

Sie können die Laufzeit des Anlaufmanagements inner-
halb der festgelegten Grenzen um volle Jahre verkür-
zen oder verlängern. 

Sie können das Anlaufmanagement jederzeit kündigen. 
Wir legen Ihr Guthaben aus dem Anlauf-Fonds dann in 
den von Ihnen gewählten Fonds an. 

Das Anlaufmanagement gilt nicht für Zuzahlungen, die 
Sie nach Ablauf des Anlaufmanagements leisten. 

(2) Ziel des Ablaufmanagements ist es, die Risiken der 
Fondsanlage in den letzten Jahren vor Rentenbeginn 
schrittweise zu mindern. Dies ist für Sie kostenlos. Sie 
können das Ablaufmanagement wählen, wenn Sie den 
Vertrag beantragen oder bis zwei Jahre vor Rentenbe-
ginn. Sie müssen uns dies spätestens einen Monat vor 
dem gewünschten Beginn des Ablaufmanagements 
mitteilen. 

Wir schichten Ihr Guthaben während des Ablaufmana-
gements von den risikoreicheren Fonds monatlich in 
die risikoärmeren Fonds um. Als risikoreichere Fonds 
definieren wir die Fonds, die mehr als 50 % ihres 
Fondsvolumens in Aktien investieren. Alle übrigen 
Fonds aus Ihrer Fondsauswahl berücksichtigen wir 
beim Ablaufmanagement nicht. Risikoärmere Fonds 
sind zum Beispiel [→] Rentenfonds oder geldmarkt-
nahe Fonds. Für das Ablaufmanagement können Sie ei-
nen Zielwert bestimmen. Der Zielwert gibt an, wie 
hoch der Anteil an risikoreicheren Fonds bei Rentenbe-
ginn noch sein soll. Wir schlagen Ihnen einen oder 
mehrere risikoärmere Fonds als so genannte [→] Ab-
lauf-Fonds vor. Sie können uns auch einen anderen Ab-
lauf-Fonds aus unserer Auswahl benennen, in den wir 
umschichten sollen. 

Auch während des Ablaufmanagements können Sie 
Guthaben von einem auf einen anderen Fonds übertra-
gen. Wenn wir den von Ihnen bestimmten Zielwert frü-
her erreichen, schichten wir nicht weiter in den/die 



Seite 12 von 18 

Ablauf-Fonds um. Sollte der Zielwert vor Rentenbe-
ginn wieder überschritten werden, schichten wir weiter 
um. 

Sie können das Ablaufmanagement wie folgt kündigen: 

– vor dessen Beginn jederzeit und 

− nach dessen Beginn mit einer Frist von einem Mo-
nat zum Beginn eines jeden Monats. Bereits erfolgte 
Umschichtungen bleiben in diesem Fall unverändert 
bestehen. 

Sie können das Ablaufmanagement bis zwei Jahre vor 
Rentenbeginn auch dann erneut einschließen, wenn Sie 
dieses bereits gekündigt hatten. 

Wenn Sie den Rentenbeginn hinausschieben, verlän-
gert sich das Ablaufmanagement bis zum späteren Ren-
tenbeginn. Mehr zum Hinausschieben des Rentenbe-
ginns finden Sie in § 23 Absatz 5. 

§ 21 Was bedeutet die intelligente Anlagesteuerung 
(IAS)? 

Ziel der intelligenten Anlagesteuerung ist es, Risiken 
der Fondsanlage bereits ab Beginn des Vertrags zu 
mindern. Dies geschieht, indem wir die Kurse der 
Fonds ständig überwachen und die Kursschwankungen 
Ihrer Fondsanlage „glätten“. Im Folgenden beschreiben 
wir, wie IAS genau funktioniert: 

Wir prüfen zu Beginn eines Monats, ob die [→] Vola-
tilität jedes einzelnen Fonds die von uns festgelegte 
Höchstgrenze übersteigt. Diese bestimmen wir anhand 
der gewählten IAS-Variante und der mittleren Kurse in 
verschiedenen zurückliegenden Zeiträumen (Trends). 
Liegt ein kurzfristiger über einem längerfristigen 
Trend, deuten wir dies als ein Zeichen für einen positi-
ven Markttrend. Bei positiven Markttrends passen wir 
die Höchstgrenze nach oben an. 

Überschreitet die Volatilität eines Fonds die Höchst-
grenze, schichten wir Anteile des Fonds in einen 
schwankungsarmen Fonds um. Diesen Fonds nennen 
wir IAS-Fonds. Wir sind berechtigt, den IAS-Fonds 
auszutauschen. Über den Austausch informieren wir 
Sie. 

Es erfolgt außerdem ein monatliches Rebalancing: Wir 
schichten das gesamte Guthaben aller Fonds zu Beginn 
eines Monats um. So bleibt Ihre gewählte Aufteilung 
auf die Fonds erhalten. Auch das Guthaben des IAS-
Fonds wird wieder auf Ihre gewählten Fonds verteilt. 
Danach prüfen wir wieder die Volatilitäten der einzel-
nen Fonds. Bei einer zu hohen Volatilität schichten wir 
erneut Guthaben in den IAS-Fonds um. 

Wenn wir Fonds im Rahmen von IAS umschichten, ist 
dies für Sie kostenlos. Sie können IAS wählen, wenn 

Sie den Vertrag beantragen oder bis zwei Jahre vor 
Rentenbeginn. Sie müssen uns einen späteren Beginn 
spätestens einen Monat vorher mitteilen. IAS beginnt 
immer zum Beginn eines [→] Versicherungsjahrs. IAS 
führen wir nicht durch während eines Anlauf- oder Ab-
laufmanagements (siehe § 20). 

Sie können IAS mit einer Frist von einem Monat zum 
Beginn eines jeden Monats kündigen. Wenn IAS endet, 
bleibt die vorhandene Aufteilung des [→] Fondsgutha-
bens und der IAS-Fonds unverändert bestehen. Ein Re-
balancing findet nicht mehr statt. 

Bitte beachten Sie: IAS ist nicht kombinierbar mit ei-
nem Rebalancing nach § 19. Wenn Sie IAS erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in Ihren Vertrag einschließen, 
entfällt das Rebalancing. 

§ 22 Wie ermitteln wir den Wert des Fondsgutha-
bens? 

(1) Wir berechnen den Wert Ihres Guthabens wie folgt: 
Wir multiplizieren die Anzahl der [→] Fondsanteile 
mit dem jeweiligen Kurs eines Fondsanteils. Für Fonds 
in fremder Währung rechnen wir den Wert mit dem je-
weils aktuellen Kurs der fremden Währung in Euro um. 

(2) Wenn Fonds Erträge ausschütten, erwerben wir mit 
den ausgeschütteten Erträgen weitere Anteile dessel-
ben Fonds. Diese Anteile schreiben wir gut. Wenn 
Fonds Erträge nicht ausschütten, fließen die Erträge 
den Fonds direkt zu und erhöhen den Wert der [→] 
Fondsanteile. Den aktuellen Kurs der Anteile finden 
Sie auf unserer Internetseite  
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen. 

(3) Bei den folgenden Ereignissen ermitteln wir den 
Kurs der Fonds an folgenden Stichtagen: 

– Beitrag und Zuzahlungen:  
Am ersten [→] Börsentag, der auf den Eingang Ih-
rer Zahlung folgt. 

– Zuzahlungen, die wir abbuchen sollen:  
Am ersten Börsentag, nachdem Ihr Antrag auf Ab-
buchung bei uns eingegangen ist. 

– Umschichtungen von Guthaben (bei Rebalancing, 
IAS und Anlauf-/Ablaufmanagement):  
Am ersten Börsentag des Monats, in dem wir um-
schichten. 

– Shift:  
Spätestens am zweiten Börsentag, nachdem wir Ih-
ren Antrag auf Übertragung erhalten haben. 

– Kündigung des Anlaufmanagements:  
Spätestens am zweiten Börsentag, nachdem wir Ihre 
Kündigung erhalten haben. 

http://www.alte-leipziger.de/fondsinformationen
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– Gutschrift von [→] Überschussanteilen:  
Jeweils am ersten Börsentag eines Monats. 

– Anlage von Ausschüttungen aus Fonds:  
Am Tag der Ausschüttung. 

– Entnahmen aus dem Guthaben:  
Am ersten Börsentag, nachdem Ihr Antrag auf Aus-
zahlung bei uns eingegangen ist. 

– Entnahmeplan: 
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Auszahlungstermin. 

– Rentenbeginn oder bei einmaliger Auszahlung: 
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Rentenbeginn. 

– Tod des [→] Versicherten:  
Am ersten Börsentag, nachdem wir vom Tod erfah-
ren haben. 

– Kündigung zum Ende eines laufenden Monats: 
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Kündigungstermin. Dies gilt nur, wenn wir 
Ihre Kündigung mindestens fünf Arbeitstage vorher 
erhalten. Sonst berechnen wir den Kurs frühestens 
am ersten Börsentag, nachdem wir die Kündigung 
erhalten haben. 

− Kündigung zu einem individuellen Termin:  
Frühestens am ersten Börsentag, nachdem Ihr An-
trag auf Kündigung bei uns eingegangen ist. 

Bitte beachten Sie: Es kann passieren, dass eine 
Fondsgesellschaft vorübergehend keine Anteile ei-
nes Fonds mehr zurücknimmt. Dann dürfen wir 
statt Geld auszuzahlen die [→] Fondsanteile über-
tragen. 

G. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 

§ 23 Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie 
nach Abschluss des Vertrags? 

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, den Ver-
trag Ihren privaten und beruflichen Veränderungen an-
zupassen. 

Entnahmen aus dem Guthaben 

(1) Wenn Sie einen Betrag entnehmen wollen, müssen 
Sie uns dies in [→] Textform mitteilen. Wir erheben 
keine Stornogebühr. Für die einmalige Entnahme vor 
Rentenbeginn gelten folgende Regelungen: 

– Die Entnahme muss mindestens 500 EUR betragen. 

– Ihr restliches Guthaben muss noch 1.000 EUR be-
tragen. 

– Die Auszahlung erfolgt zum Anfang des Monats, 
nachdem Ihr Antrag auf Auszahlung bei uns einge-
gangen ist. 

Wenn Sie nach Rentenbeginn einen Betrag entnehmen 
wollen, gelten folgende Regelungen: 

– Die Entnahme muss mindestens 500 EUR betragen. 

– Die Auszahlung erfolgt zum Anfang des Monats, 
nachdem Ihr Antrag auf Auszahlung bei uns einge-
gangen ist. 

– Die Entnahme ist auf die Leistung begrenzt, die wir 
bei Tod des [→] Versicherten auszahlen würden 
(siehe § 8). 

– Nach der Entnahme zahlen wir eine verminderte 
Rente. Diese muss garantiert mindestens 200 EUR 
im Jahr betragen. 

(2) Wenn Sie vor Rentenbeginn laufende Beträge ent-
nehmen wollen, können Sie einen Entnahmeplan ver-
einbaren. Dies müssen Sie uns spätestens einen Monat 
vor Beginn des Entnahmeplans mitteilen. Wir erheben 
keine Stornogebühr. Es gelten folgende Regelungen: 

– Der Entnahmeplan kann frühestens zwei Jahre nach 
dem Beginn des Vertrags beantragt werden. 

– Der Entnahmeplan umfasst einen von Ihnen festge-
legten Zeitraum. 

– Die Höhe der Entnahmen können Sie in Euro oder 
in Prozent vom jeweils aktuellen Guthaben festle-
gen. Sie können auch einen Eurobetrag bestimmen, 
auf den das Guthaben abgebaut wird. 

– Sie legen fest, ob die Entnahme monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich oder jährlich erfolgen soll. 

– Die einzelne Entnahme muss mindestens 200 EUR 
betragen. 

– Ihr restliches Guthaben muss nach den geplanten 
Entnahmen noch 1.000 EUR betragen. 

– Sie können den Entnahmeplan jederzeit für die Zu-
kunft ändern oder stoppen. 

Übertragung von Fondsanteilen statt Auszahlung in 
Euro 

(3) Wenn Sie nichts anderes beantragen, zahlen wir un-
sere Leistungen in Euro aus. Auf Wunsch können wir 
auch [→] Fondsanteile übertragen. Dies gilt nicht für 
Entnahmen nach den Absätzen 1 und 2. 

Für die Übertragung von Fondsanteilen gilt Folgendes: 

– Die Fondsanteile müssen einen Wert von mindes-
tens 1.000 EUR haben. 
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– Sie müssen uns Ihren Wunsch spätestens einen Mo-
nat vor dem gewünschten Tag der Übertragung mit-
teilen. 

– Sie müssen uns ebenfalls alle Angaben zum Wert-
papierdepot mitteilen, auf das wir die Fondsanteile 
übertragen sollen. Wir können nur ganze Fondsan-
teile übertragen. Bruchteile von Fondsanteilen zah-
len wir zum gleichen Zeitpunkt in Euro aus. 

– Sie tragen die Kosten, die bei der Übertragung von 
Fondsanteilen entstehen. 

Bitte beachten Sie: Wir können keine Anteile von 
Fonds übertragen, die wiederum in andere Fonds inves-
tiert sind. Es kann auch weitere Gründe geben, warum 
wir Fondsanteile nicht übertragen können. Zum Bei-
spiel, weil Ihre Bank die Fondsanteile nicht annimmt. 
In diesen Fällen verkaufen wir die Fondsanteile und 
zahlen sie in Euro aus. 

Verschieben des Rentenbeginns 

(4) Rentenbeginn vorverlegen:  
Wenn Sie einen früheren Rentenbeginn wünschen, 
müssen Sie uns dies innerhalb der letzten sechs Monate 
vor dem neuen Rentenbeginn mitteilen. Rentenbeginn 
ist immer der 1. eines Monats. Wir ermitteln die Höhe 
der Rente wie in § 6 Absatz 3 beschrieben. Dafür be-
rechnen wir die [→] garantierten Rentenfaktoren neu. 
Einen früheren Rentenbeginn können Sie nur wählen, 
wenn die garantierte Rente mindestens 200 EUR im 
Jahr beträgt. Sie können sich zum neuen Rentenbeginn 
auch das Guthaben ganz oder teilweise auszahlen las-
sen. 

(5) Rentenbeginn nach hinten schieben:   
Wenn Sie einen späteren Rentenbeginn wünschen, 
müssen Sie uns dies innerhalb der letzten sechs Monate 
vor dem ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn mit-
teilen. Rentenbeginn ist immer der 1. eines Monats. Sie 
können den Rentenbeginn auch mehrmals nach hinten 
schieben. 

Wir berechnen die [→] garantierten Rentenfaktoren 
mit dem neuen Rentenbeginn. 

– Wenn Sie den ursprünglich vereinbarten Rentenbe-
ginn um bis zu fünf Jahre nach hinten schieben, 
bleiben die [→] Rechnungsgrundlagen unverändert. 

– Wenn Sie den ursprünglich vereinbarten Rentenbe-
ginn um mehr als fünf Jahre nach hinten schieben, 
verwenden wir die zum Zeitpunkt der Änderung 
maßgebenden Rechnungsgrundlagen.  

Es gelten folgende Regelungen: 

– Sie können den ursprünglich vereinbarten Renten-
beginn nur um volle Jahre hinausschieben. Dies 
können Sie auch in mehreren Schritten tun. 

– Der [→] Versicherte darf zum neuen Rentenbeginn 
höchstens 90 Jahre alt sein. 

– Sie können den späteren Rentenbeginn auch wieder 
vorverlegen. 

– Es kann erforderlich sein, dass wir die [→] Ren-
tengarantiezeit anpassen müssen. 

Leistung im Todesfall nach Rentenbeginn 

(6) Sie können zum Rentenbeginn die Leistung ändern, 
die fällig wird, wenn der [→] Versicherte nach Renten-
beginn stirbt. Ihren Änderungswunsch müssen Sie uns 
innerhalb der letzten sechs Monate vor Rentenbeginn 
mitteilen. Sie können zum Rentenbeginn eine [→] Ren-
tengarantiezeit 

– neu vereinbaren, 

– verlängern, verkürzen oder 

– ganz ausschließen. 

Wir berechnen die Rente wie in § 6 Absatz 3 beschrie-
ben. Wir berechnen die [→] garantierten Rentenfakto-
ren neu. Die [→] Rechnungsgrundlagen bleiben unver-
ändert. 

Überschüsse nach Rentenbeginn 

(7) Sie können zum Rentenbeginn neu festlegen, wie 
wir die jährlichen [→] Überschussanteile nach Renten-
beginn verwenden sollen. Ihren Änderungswunsch 
müssen Sie uns innerhalb der letzten sechs Monate vor 
Rentenbeginn mitteilen. Mehr zu den verschiedenen 
Möglichkeiten finden Sie in § 9 Absatz 6. 

Fondsgebundene Rente nach Rentenbeginn 

(8) Sie können zum Rentenbeginn eine fondsgebun-
dene Rente wählen. Dies geht nur, wenn wir zum Zeit-
punkt Ihres Rentenbeginns für Ihren Vertrag diese Art 
der Verrentung anbieten. Ihren Änderungswunsch 
müssen Sie uns innerhalb der letzten sechs Monate vor 
Rentenbeginn mitteilen. Wir ermitteln die fondsgebun-
dene Rente nach den zum Zeitpunkt des Rentenbeginns 
geltenden [→] Rechnungsgrundlagen. Es gelten die 
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gültigen Bedingun-
gen für die fondsgebundene Rente und die dann beste-
henden steuerlichen Regelungen. 
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H. KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

§ 24  Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen
und welche Folgen hat dies? 

(1) Vor Rentenbeginn können Sie Ihren Vertrag in [→]
Textform zu folgenden Zeitpunkten kündigen:

– zum Ende eines Monats oder

– zu einem von Ihnen festgelegten Termin.

Nach Rentenbeginn können Sie nur während der [→] 
Rentengarantiezeit kündigen, und zwar zum Ende eines 
Monats. Wenn Sie für die Rente eine andere Zahlungs-
weise gewählt haben, können Sie nur zum Ende eines 
Zahlungsabschnitts kündigen. 

Sie können den Vertrag auch teilweise kündigen. Der 
[→] Rückkaufswert hieraus muss mindestens 500 EUR 
betragen. Wenn Sie vor Rentenbeginn teilweise kündi-
gen, gilt: Das restliche Guthaben muss noch mindes-
tens 1.000 EUR betragen. Wenn Sie nach Rentenbe-
ginn teilweise kündigen, muss die verbleibende Rente 
mindestens 200 EUR im Jahr betragen. 

(2) Wenn Sie kündigen, zahlen wir Ihnen den [→]
Rückkaufswert nach § 169 Versicherungsvertragsge-
setz aus. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden
Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.
Der Rückkaufswert ist Ihr Guthaben zum Zeitpunkt, zu
dem Sie kündigen. Wir ziehen keine Stornogebühr ab.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie während der [→] Ren-
tengarantiezeit kündigen, ist der Rückkaufswert be-
grenzt. Wir zahlen in diesem Fall nur die Leistung aus, 
die wir auch bei Tod des [→] Versicherten auszahlen 
würden. Aus der Differenz zwischen dem Guthaben 
und dem begrenzten Rückkaufswert zahlen wir eine le-
benslange Rente ohne Rentengarantiezeit. Wenn diese 
Rente kleiner ist als 200 EUR im Jahr, zahlen wir die 
Differenz zusammen mit dem Rückkaufswert aus. 

I. BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN

§ 25 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit
uns einmal nicht zufrieden sind? 

(1) Wenn Sie mit unserer Entscheidung einmal nicht
zufrieden sind, wenden Sie sich gerne an unsere interne
Beschwerdestelle. Sie erreichen diese derzeit wie folgt:

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
Alte Leipziger-Platz 1  

61440 Oberursel 
E-Mail: leben@alte-leipziger.de
Internet: www.alte-leipziger.de

(2) Wenn Verhandlungen mit uns nicht zu dem von 
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt haben, gibt es 
weitere Beschwerdemöglichkeiten:

Versicherungsombudsmann 

Sie können sich als [→] Verbraucher an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen 
Sie derzeit wie folgt: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Wenn Sie [→] Verbraucher sind und diesen Vertrag 
online (zum Beispiel über eine Webseite oder per E-
Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit ihrer 
Beschwerde auch online an die Plattform 
ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 

Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 

Sie können sich auch an die für uns zuständige Aufsicht 
wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen 
wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktda-
ten sind: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie: Die BaFin ist keine Schiedsstelle 
und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden. 

Rechtsweg 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten. 

http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
mailto:leben@alte-leipziger.de
http://www.alte-leipziger.de/
mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:poststelle@bafin.de
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ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN 

Anlauf-/Ablauf-Fonds Dies sind risiko- und schwankungsärmere Fonds wie zum Beispiel [→] Ren-
tenfonds oder geldmarktnahe Fonds. 

Ausgabeaufschlag Einmalige Gebühr, die Fondsgesellschaften normalerweise beim Kauf von 
[→] Fondsanteilen erheben. Fondsgesellschaften geben den Ausgabeauf-
schlag als Prozentsatz des aktuellen Kurses an. Die Höhe kann zwischen 0 % 
und 7 % betragen. 

Barwert Der Barwert ist der Wert, den zukünftige Zahlungen in der Gegenwart besit-
zen. Wir ermitteln den Barwert, indem wir zukünftige Rentenzahlungen ab-
zinsen und diese anschließend summieren. 

Begünstigter Sie können eine Person bestimmen, die im [→] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies müssen Sie tun, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Diese Person nennen wir Begünstigter. Sie können auch mehrere 
Personen als Begünstigte bestimmen. 

Bewertungsreserven Sie entstehen wie folgt: In unserer Bilanz bewerten wir unsere Kapitalanlagen 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Wenn der Marktwert unserer 
Kapitalanlagen höher ist als deren Wert in unserer Bilanz, entstehen Bewer-
tungsreserven. 

Börsentag Sind die Tage, an denen Wertpapiere an den Börsen gehandelt werden. 

Erklärungen Sind Mitteilungen, die auch einen rechtlichen Charakter haben können. Zum 
Beispiel: Anfechtungen, Kündigungen, Mahnungen. 

ETF Exchange Traded Fund ist ein Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt 
wird. In der Regel sind ETFs passiv verwaltete Investmentfonds. Sie bilden 
einen Index nach und sind kostengünstig. 

Fondsanteil Mit einem Fondsanteil haben Sie einen Anspruch gegenüber der Investment-
gesellschaft auf einen Teil des Fondsvermögens. Der Wert eines Fondsanteils 
berechnet sich aus dem Gesamtwert des Fondsvermögens und den vorhande-
nen Fondsanteilen. Der Wert wird üblicherweise an jedem [→] Börsentag er-
mittelt. 

Fondsguthaben Um das Fondsguthaben zu berechnen, multiplizieren wir die Anzahl Ihrer [→] 
Fondsanteile mit dem aktuellen Kurs eines Fondsanteils. 

Garantierter Rentenfaktor Gibt an, wie viel Rente Sie pro 10.000 EUR Guthaben mindestens erhalten. 
Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben zum Rentenbeginn ein Guthaben von 
50.000 EUR und Ihr garantierter monatlicher Rentenfaktor beträgt 30 EUR. 
Dann erhalten Sie mindestens 150 EUR monatliche Rente.   
Für den Rentenfaktor bei Beginn des Vertrags gelten folgende Grundlagen: 
Wir verwenden unsere eigene Sterbetafel. Diese ist unabhängig vom Ge-
schlecht und legt die Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafel DAV 2004 R 
zugrunde. Wir berücksichtigen für die gesamte Dauer der Rente einen Zins 
von 1 % pro Jahr. Der garantierte Rentenfaktor beträgt 85 % des Rentenfak-
tors bei Beginn des Vertrags. 
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Juristische Person Im Unterschied zu einer natürlichen Person ist eine juristische Person zum 
Beispiel: Eine Aktiengesellschaft (AG), eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH), eine Stiftung oder ein Verein. 

Klassisches Vermögen Mit diesem beschreiben wir das klassische Sicherungsvermögen, das in § 125 
Versicherungsaufsichtsgesetz definiert ist. Den genauen Wortlaut des Geset-
zes finden Sie auf folgender Seite im Internet:  
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Das klassische Vermögen legen wir zum 
Beispiel an in Grundstücken, festverzinslichen Wertpapieren und Schuldver-
schreibungen. 

Rechnungsgrundlagen Sie dienen dazu, die Beiträge und die Leistungen zu berechnen. Zu den Rech-
nungsgrundlagen gehören zum Beispiel die Annahmen darüber, wie sich fol-
gende Größen entwickeln: die versicherten Risiken, die Zinsen und die Kos-
ten. 

Rentenfonds Ist ein Investmentfonds, der sein Vermögen ganz oder überwiegend in fest-
verzinsliche Wertpapiere anlegt. Zu festverzinslichen Wertpapieren gehören 
zum Beispiel Anleihen oder Pfandbriefe. 

Rentengarantiezeit Ist der Zeitraum, in dem wir die Rente mindestens zahlen. Das gilt auch, wenn 
der [→] Versicherte während dieser Zeit stirbt. Die Rentengarantiezeit be-
ginnt immer zu Rentenbeginn. 

Rückkaufswert Den Rückkaufswert zahlen wir aus, wenn Sie kündigen. Wir berechnen ihn 
auf Grundlage von § 169 Versicherungsvertragsgesetz. Der Rückkaufswert 
erhöht sich zum Beispiel, wenn wir [→] Überschüsse und [→] Bewertungs-
reserven zuteilen. 

Rückstellungen Sind Passivposten in der Bilanz, zu denen noch ungewiss ist, ob und in wel-
cher Höhe sie entstehen. Dies kann zum Beispiel Verbindlichkeiten, Verluste 
oder Aufwendungen betreffen. 

Rückstellung für Beitragsrück-  
erstattung Ist eine versicherungstechnische [→] Rückstellung in der Bilanz eines Versi-

cherers. Sie enthält den Wert der Ansprüche auf Beitragsrückerstattung der 
[→] Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Dieser Rückstellung entneh-
men wir zum Beispiel die [→] Überschussanteile, die wir den einzelnen Ver-
trägen konkret zuteilen. 

Schriftform Wenn die Schriftform vorgeschrieben ist, müssen [→] Erklärungen zum Bei-
spiel per Brief mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen. Die Schriftform ist in 
§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch geregelt. Den genauen Wortlaut des Gesetzes 
finden Sie auf folgender Seite im Internet:  
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

Steuerlich ansässig Begriff aus dem Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen: Ein Steuer-
pflichtiger ist in folgendem Staat steuerlich ansässig: Staat, in dem er seinen 
Hauptwohnsitz hat und dem er deswegen aus der Sicht des Abkommens zu-
geordnet wird. 

Textform Für die Textform reicht eine lesbare [→] Erklärung. Diese muss auf einem 
dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Fax oder E-Mail) abgegeben werden. 
Die Textform ist in § 126b Bürgerliches Gesetzbuch geregelt. Den genauen 

http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
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Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:  
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

Überschüsse Sind Erträge, die wir zusätzlich erwirtschaften. Sie kommen zustande, wenn 
wir bessere Ergebnisse erzielen als bei Beginn des Vertrags angenommen. 
Zum Beispiel: Wir erzielen höhere Kapitalerträge oder müssen weniger Leis-
tungen erbringen als angenommen. 

Überschussanteil Ist der Anteil an den erwirtschafteten [→] Überschüssen, den wir Ihrem Ver-
trag gutschreiben. 

Überschusssatz Anhand der Überschusssätze ermitteln wir die Höhe der [→] Überschussan-
teile für die einzelnen Verträge. Wir legen diese jährlich neu fest und veröf-
fentlichen sie im Geschäftsbericht. 

Unverzüglich Bedeutet nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“ oder 
„so schnell wie eben möglich“. 

Verantwortlicher Aktuar Ist ein versicherungsmathematisch ausgebildeter Sachverständiger. Jeder Le-
bensversicherer muss einen Verantwortlichen Aktuar bestellen. Dieser achtet 
insbesondere darauf, dass der Versicherer die Garantien gegenüber seinen 
[→] Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllen kann. 

Verbraucher Jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Vermögensverwaltende Fonds Sind Investmentfonds, die in Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen oder 
Edelmetallen anlegen. Ziel ist, durch eine ausgewogene Anlage positive Er-
träge in allen Marktphasen zu erzielen. 

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versicherte 
kann jemand anderes sein als der [→] Versicherungsnehmer. 

Versicherungsfall Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslöst. Zum 
Beispiel: der [→] Versicherte stirbt. 

Versicherungsjahr Ein neues Versicherungsjahr beginnt immer mit dem Monat, für den wir den 
Rentenbeginn vereinbart haben. Das bedeutet: Das erste Versicherungsjahr 
kann weniger als zwölf Monate umfassen. Beispiel: Beginn des Vertrags 
01.08., vereinbarter Rentenbeginn 01.05. Dann umfasst das erste Versiche-
rungsjahr neun Monate, alle weiteren zwölf Monate. 

Versicherungsnehmer Schließt mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspartner. 

Versicherungsschein Ist eine Urkunde über den Versicherungsvertrag. Zu Beginn des Vertrags sen-
den wir Ihnen den Versicherungsschein. Er enthält wichtige Daten zu Ihrem 
Vertrag. Zum Beispiel: den Beginn des Vertrags und den Rentenbeginn. Für 
Änderungen während der Laufzeit des Vertrags erhalten Sie jeweils einen 
Nachtrag. Bitte heben Sie den Versicherungsschein und die Nachträge gut auf. 

Volatilität Maß für die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, einer Währung oder eines 
Fondskurses über einen längeren Zeitraum. Wir verwenden bei der Intelligen-
ten Anlagesteuerung Volatilitäten über einen Zeitraum von einem Monat. 
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